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Einleitung

I. Forschungsfrage

Am 7. Februar 2005 wurde in Berlin eine junge Frau, Hatun Sürücü, von ihrem 
Bruder erschossen. Das Opfer pflegte entgegen ihrer streng religiösen Familie 
einen westlichen Lebensstil. Der Täter, der jüngere Bruder des Opfers, war gemein-
sam mit seinen anderen Brüdern der Meinung, dieser Lebensstil seiner Schwester 
sei inakzeptabel und mit ihrem strengen muslimischen Glauben unvereinbar. Des-
halb entschlossen sich die Brüder dazu, das Leben ihrer Schwester zu beenden. 
Der Täter erhielt dabei – wahrscheinlich – Unterstützung seiner beiden Brüder: 
Während der eine Bruder die Waffe besorgt haben soll, soll sich der zweite Bruder 
in ihrer Moschee den Segen ihres Imams eingeholt haben.1 

Kurz davor, im Jahr 2001, schrieb der kolumbianische Kardinal Hoyos einen 
Brief, in dem er seinen Bischofskollegen Pierre Pican aus Frankreich lobte. Bischof 
Pican hatte im Rahmen der Beichte seines Priesters René Bissey erfahren, dass 
dieser Minderjährige sexuell missbraucht hatte. Bischof Pican unterließ jegliche 
Maßnahmen, um die geschehenen Taten zu bestrafen oder mögliche künftige Ta-
ten zu verhindern mit der Begründung, dass ihm die Taten in der Beichte anver-
traut worden waren. Im Jahr 1998 wurde Priester Bissey in Frankreich für seine 
Taten zu 18 Jahren Haftstrafe verurteilt. Auch Bischof Pican wurde aufgrund sei-
nes Schweigens und seiner Untätigkeit zu einer Haftstrafe (3 Monate) verurteilt. 
In seinem Brief von 2001 brachte Kardinal Hoyos seinen Gefallen darüber zum 
Ausdruck, dass der Bischof „das Gefängnis dem Verrat an einem Priesterbruder 
vorgezogen“ habe. 

Mit der Frage, ob und zu welchen Zwecken dasjenige, was einem Geistlichen2 im 
Rahmen der Beichte anvertraut wurde, offenbart werden darf, wurde auch schon 
Johannes Nepomuk konfrontiert. Er wurde von König Wenzel IV. zu Tode ver-
urteilt, in Prag von der Karlsbrücke gestürzt und in der Moldau ertränkt. Grund für 
diese Strafe ist der Legende nach die Tatsache, dass er dem König nicht preisgeben 
wollte, was dessen Frau, die Wenzel der Untreue verdächtigte, ihm als Beichtvater 
anvertraut hatte. 

	 1	Vgl. hierzu ausführlich Zeit Online, Podcast: Verbrechen: https://www.zeit.de/gesellschaft/ 
2020-03/familienmord-trennung-verbrechen-kriminalpodcast (zuletzt aufgerufen am 19. 12. 2022).
	 2	In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum 
verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich 
mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.
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Auch im tragischen Fall von Hatun S. und demjenigen des Priesters Bissey und 
seines Bischofs Pican hatte jemand, der innerhalb seiner Religionsgemeinschaft 
eine besondere theologische Rolle einnahm, zu entscheiden, ob er seine Kennt-
nisse mit den staatlichen Autoritäten teilte oder sich zugunsten des Gläubigen, der 
sich ihm anvertraut hatte, auf die Verschwiegenheit berief. Die Besonderheit liegt 
darin, dass es sich zumindest auch um bevorstehende Taten handelte (im Fall des 
Bischofs Pican darf davon ausgegangen werden, dass Priester Bissey keine ein-
malige Tat beichtete, sondern auch danach straffällig wurde). Im Fall von Hatun 
S. führte die Entscheidung des Imams dazu, dass der sog. Ehrenmord nicht ver-
hindert wurde. Im Fall des Priesters Bissey und seines Bischofs Pican hat die Un-
tätigkeit jedenfalls die Strafverfolgung verzögert und wahrscheinlich weitere Taten 
des Priesters ermöglicht. 

Im deutschen Strafrecht besteht eine grundsätzliche Pflicht bestimmte, beson-
ders schwerwiegende Straftaten3 zur Anzeige zu bringen, wenn man im Vorfeld 
ihrer Begehung von deren Vorhaben glaubhaft erfahren hat. Gem. § 138 StGB muss 
der Anzeigepflichtige seine Kenntnisse mit der Behörde oder dem Bedrohten tei-
len. Auf diese Weise soll die geplante Straftat verhindert werden. 

Diese Anzeigepflicht birgt im Hinblick auf geistliche Würdenträger der an-
erkannten Religionsgemeinschaften die Gefahr eines Interessenskonflikts ähnlich 
demjenigen, in dem sich Johannes Nepomuk befand. Jedenfalls in den christlichen 
Kirchen ist der Geistliche zur absoluten Verschwiegenheit über die Dinge, die er im 
Rahmen der Beichte und der Seelsorge erfahren hat, verpflichtet. Das Beicht- und 
Seelsorgegeheimnis ist vom Schutzbereich des Grundrechts auf Religionsfreiheit 
umfasst. Außerdem wird die Verschwiegenheit hinsichtlich der Beichte und der 
Seelsorge auch durch Staatskirchenverträge und Konkordate geschützt und staat-
licherseits in Aussage- und Zeugnisverweigerungsrechten respektiert. Dies ermög-
licht es den Geistlichen grundsätzlich ihre religiösen Pflichten auch im Rahmen 
staatlicher Gerichtsverfahren bzw. im Verhältnis zum Staat insgesamt zu erfüllen.4 
Auch im Kontext des § 138 StGB hat der Gesetzgeber ein Privileg etabliert, das die 
Religionsfreiheit des Geistlichen, der Gläubigen und der Religionsgemeinschaft 
selbst umfassend gewährleistet und den Geistlichen von der allgemeinen Anzeige-
pflicht freistellt – § 139 Abs. 2 StGB. In dieser Norm wurde eine Wertentscheidung 
zugunsten der Religionsfreiheit getroffen. Dem Grundrecht auf Religionsfreiheit 
auf der einen Seite stehen allerdings auf der anderen Seite die Rechtsgüter gegen-
über, auf die sich die einzelnen Tatbestandsmerkmale des § 138 StGB beziehen. 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der staatlichen Schutzpflicht für das 
Leben und die körperliche Unversehrtheit gem. Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, der z. B. 

	 3	Hier sei der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass Sexualstraftaten nicht gem. 
§ 138 StGB anzeigepflichtig sind.
	 4	Klessmann, Seelsorge, S. 161; de Wall, ZevKr 56 (2011), 4 (5, 6); Ling, GA 2001, 325 
(328); Radtke, ZevKR 52 (2007), 617 (630).
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§ 138 Abs. 1 Nrn. 5, 7–8 StGB dienen, die aber auch von anderen Katalogtaten tan-
giert sein kann. Andere Tatbestandsmerkmalen des § 138 Abs. 1 StGB beziehen sich 
hingegen auf andere, (nur) teilweise grundrechtlich geschützte Rechtsgarantien, 
z. B. die Freiheit der Person gem. Art. 2 Abs. 1 S. 2 GG (§ 138 Abs. 1 Nr. 6 StGB), 
den Staatsschutz (§ 138 Abs. 1 Nrn. 1–3 StGB) und die Sicherheit und Funktions-
fähigkeit des Geldverkehrs (§ 138 Abs. 1 Nr. 4 StGB).

Der Schutz für Leib und Leben (und für die anderen genannten Rechtsgüter) 
wird durch das Geistlichenprivileg zugunsten der Religionsfreiheit verringert. In 
dieser Arbeit soll deshalb untersucht werden, ob sich das aufgrund der Geltung 
des § 139 Abs. 2 StGB verbleibende Schutzdefizit für das Grundrecht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit in Abwägung mit dem besonderen Gewicht der 
Religionsfreiheit rechtfertigen lässt. Die Beantwortung dieser Frage ist Kern der 
vorliegenden Arbeit. Die dazu im Folgenden vorgenommene Abwägung dürfte für 
das Grundrecht auf persönliche Freiheit nicht anders ausfallen. Ob Gleiches für 
die genannten Gemeinschaftsgüter gilt, soll hier nicht weiter untersucht werden.

Daneben geben die Gesetzesänderungen mehrerer australischer Staaten, die 
Priester verpflichten, das Beichtgeheimnis zu brechen, wenn sie in der Beichte von 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder erfahren haben5, und die französische Rechts-
lage, nach der im Rahmen der Pflicht zur Weitergabe von Informationen über 
Straftaten gem. Art. 434–4 Code Pénale das Beichtgeheimnis nicht berücksichtigt 
wird6, Anlass zur Untersuchung der Frage, ob § 139 Abs. 2 StGB erhaltenswert ist 
oder ob sein Regelungsgehalt als überholt anzusehen ist.

Ausgehend von der Konfliktsituation des Geistlichen im Zwiespalt zwischen 
strafrechtlicher Anzeigepflicht und religionsrechtlicher Verschwiegenheitsver-
pflichtung wird die vom Gesetzgeber gewählte Lösung, nämlich § 139 Abs. 2 StGB, 
eingehend untersucht. Hierbei wird bisweilen auf die Erwägungen zurückgegrif-
fen, die hinsichtlich der Zeugnisverweigerungsrechte der §§ 53, 53a StPO getrof-
fen wurden. Auch hier findet sich eine Privilegierung für Geistliche, nämlich in 
§ 53 Abs. 1 Nr. 1 StPO. Die Gesetzesbegründung zu § 139 Abs. 2 StGB verweist auf 
§ 53 Abs. 1 Nr. 1 StPO, weil bei der gesetzlichen Anerkennung von Verschwiegen-
heitsverpflichtungen offensichtlich an diese Normen gedacht worden sei.7 Aufgrund 
dessen ist die Übertragung wesentlicher Gedankengänge zu § 53 Abs. 1 Nr. 1 StPO  
auf § 139 Abs. 2 StGB möglich. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der Gesetzesbegrün-
dung, sondern auch im Hinblick auf Argumentationsansätze in der Literatur. An 
Stellen, wo Erwägungen an bestimmten Eigenheiten des Zeugnisverweigerungs-
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49.pdf; https://www.katholisch.de/artikel/26813-missbrauch-weiterer-australischer-staat-hebt-
beichtgeheimnis-auf (zuletzt aufgerufen am 19. 12. 2022).
	 6	Schmoeckel, FS Schilken, S. 105; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGI 
ARTI000006418608/ (zuletzt aufgerufen am 19. 12. 2022).
	 7	Begr. z. 3. StrÄndG, BT-Drucks. 1/1307, S. 46.

https://www.parliament.qld.gov.au/documents/tableOffice/TabledPapers/2019/5619T2149.pdf;
https://www.parliament.qld.gov.au/documents/tableOffice/TabledPapers/2019/5619T2149.pdf;
https://www.katholisch.de/artikel/26813-missbrauch-weiterer-australischer-staat-hebt-beichtgeheimnis-auf
https://www.katholisch.de/artikel/26813-missbrauch-weiterer-australischer-staat-hebt-beichtgeheimnis-auf

